
Ein Service des Bundesministeriums der Justiz in
Zusammenarbeit mit der juris GmbH - www.juris.de

- Seite 1 von 1 -
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Vollzitat:

"Gesetz zu dem Vertrag vom 19. Juni 1997 zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Tschechischen
Republik über den Eisenbahnverkehr über die gemeinsame Staatsgrenze und über den erleichterten
Eisenbahndurchgangsverkehr vom 23. Oktober 2000 (BGBl. 2000 II S. 1289)"

vgl. nur noch Fundstellennachweis B

Fußnote

(+++ Textnachweis ab: 28.10.2000 +++)

Art 1  

Dem in Prag am 19. Juni 1997 unterzeichneten Vertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland und
der Tschechischen Republik über den Eisenbahnverkehr über die gemeinsame Staatsgrenze und über den
erleichterten Eisenbahndurchgangsverkehr wird zugestimmt. Der Vertrag wird nachstehend veröffentlicht.

Art 2  

Das Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung wird ermächtigt, Änderungen der Anlage gemäß
Artikel 11 Abs. 2 des Vertrages durch Rechtsverordnung in Kraft zu setzen.

Art 3  

(1) Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner Verkündung in Kraft.

(2) Der Tag, an dem der Vertrag nach seinem Artikel 20 Abs. 1 in Kraft tritt, ist im Bundesgesetzblatt bekannt zu
geben.


